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Hier noch die Gesetzesgrundlage für den Rabatt bei Schulbuchbestellungen:
https://www.gesetze-im-internet.de/buchprg/BJNR344810002.html

In der Regel relevant ist dieser Satz:

Zitat von Gesetz über die Preisbindung für Bücher (Buchpreisbindungsgesetz), §7

Soweit Schulbücher von den Schulen im Rahmen eigener Budgets angeschafft werden,
ist stattdessen ein genereller Nachlass von 12 Prozent für alle Sammelbestellungen zu
gewähren.

Je nachdem, aus welchem "Topf" das in einzelnen Bundesländern bezahlt wird, mag auch die
gesetzlich festgeschriebene Staffelung zur Anwendung kommen.

1https://www.lehrerforen.de/thread/66351-willkommen-in-absurdistan/?postID=833023#post833023
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